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Eine längere Bearbeitungsdauer finden wir selbstver
ständlich auch bei solchen Vorgängen, wo das durch 
die Art und Kompliziertheit der aufzuklärenden Erscheinun 
formen der Eeindtätigkeit bedingt ist.

Wenn z. B. Informationen darüber vorliegen, daß der 
Gegner über geheimzuhaltende Nachrichten aus einem unse
rer Objekte verfügt, der Spion selbst jedoch noch nicht 
bekannt ist, so ist eben eine längerwirkende - unbedingt 
aber konzentrierte und systematische - Bearbeitung erfor
derlich.


